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VerfahrensvermerkeGEMEINDE RABEN STEINFELD 
(1) 	 Der Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung über die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Raben Steinfeld, wurde am 14.02.2022 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Veröffentlichung im nCrivitzer Amtsboten ~ vom 25.03.2022 und 
auf der Internetseite des Amtes Crivitz unter www.amt-crivitz .de. Die Gemeindevertretung hat am1. Änderung des Flächennutzungsplanes 11.03.2024 einen ergänzenden Aufstellungsbeschluss über die 1. Änderung des Flächennutzungspla­
nes gefasst. Die ortsübliche Bekanntmac:h~1~g;, P!tf;~gänzenden Aufstellungsbeschlusses erfolgte 
du.rch Veröffentlichung im ~ Crivitzer Am )S~t'en" vom~~?O .2024 und auf der Internetseite des Amtes 

Planzeichnung M 1 :5 000 Planzeichenerklärung Crivitz unter www.amt-crivitz.de. · 1 ,,.•.---·) 

Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
RabenSteinfeld , den Zl. o-'f. LC ·:'•... ·. 

1 

• 	 ~ 
vom 21 .11.2017 (BGBI. 1 S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 202311 Nr. Siegel)\'' ~ 
176) sowie die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des \ ·? „ ,., .i ., ~ .c:: De ürgermeister 

\. . -- -···-·· .... . . Gesetzes vom 14.07.2021 (BGBI. 1S. 1802). 
(2) Die für Raumordnung und Landesp)an~h';I~\~~e 9<e11e ist gemäß § 17 Landesplanungsgesetz 

Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) (LPIG) mit Schreiben vom 23 . 05 .(20~~ -~_:..!,!'Jfig;~ e · 

Raben Steinfeld. den Zl tJ"f Lt\'; : 1 / l 	 ::2..,
Wohnbauflächen(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 

0 
\ . \\ ?1e?el~) ~ 	 Df)~rgerme1ster

Flächen für den Gemeinbedart (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
(3) Der Vorentwurf der 1. Änderung de~1ac~(l."Clu'tt;rf0s. „ nes der Gemeinde Rabe n Steinfeld einschheßl1ch 

der Begründung wurde von der Gemeln'Cieverti~Tuoh" ~ .03.2024 gebilligt. 
Flächen für den Gemeinbedarf 

Raben Steinfeld, den 27. tJ"1 . " · \ "":2~;\) • 	 '2,\~ )
Verkehrsflächen(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 1

• . \ 1 / ,. ,C: 	 D~germeister 
~ Verkehrsflächen - Parkplatz, öffentlich 	 'i ...,- )

(4) Die frühzeitige Beteiligung der ÖffentliCQke.it hach § ;3 _Ab?-'1 BauGB ist durch Veröffentlichung der Planung 
auf der Internetseite des Amtes Crivitz unt~r wlfl:N . a~.crivitz.de sowie über das Bau- und Planungsportal 

Grünflächen(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) M-V unter www.bauportal-mv.de. in der Zeit Vom 03:"06.2024 bis zum 05.07.2024 erfolgt. Zusätzlich lag die 
Planung während der Dienststunden im Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung des Amtes Crivitz öffent­

Grünfläche lich aus. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im ~ Crivitzer Amtsboten" am 31 .05 .2024 und auf der 
Internetseite des Amtes Crivitz unterwww.amt-crivitz.de sowie über das Bau- und Planungsportal M-V unter 
www.bauportal-mv.de. Oie Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich Sportplatz 
durch die Planung berührt werden kann;-S[nd ge3äß § 4 Abs. 1 BauGB auf elektronischem Weg am 
23.05.2024 zur Äußerung auch im H~6iicK au~ d~"... ~[rdr erlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um­

Freizeit weltprüfung aufgefordert worden. / '- , --~ . ~ \ 

naturnahe Erholungsfläche 	 Raben Steinfeld , den L-7 04. e6 ': . ') '. i1
' ($iegel) . ·) 

.•; \ ·. . .. „ . , (_ D r ürgermeister Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz \ 
..und die Regelungen des Wasserabflusses (§ 5 Abs. 4 BauGB) 	 ~~"~/

(5) Die Gemeindevertretung hat am 16 .A'2~2024'}1~h-~lit~rf der 1. Anderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Raben Steinfeld mit' Begründuntfge illiQ und zur öffentliche n Aus legung bestimmt. l rwsz111 I Schutzgebiet für Grundwassergewinnung, TWSZ III l ', -. .F".' 

Raben Steinfeld , den l.:ZO.f. r,c , • ~. jFlächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs_ 2 Nr. 9 BauGB) 	 q>iegel j J 
\ i n 	 r ürgermeister 

\ /
Flächen für die Landwirtschaft (6) 	 Der Entwurf der 1. Änderung des Fläc~nnutzung;pl~n6"s der Gemeinde Raben Steinfeld mit Begründung 

wu rde in der Zeit vom 03.02.2025 bis zum 04.03~2025 auf der Internetseite des Amtes Crivitz unter 
~ Flächen für Wald www.amt-crivitz.de sowie über das Bau- und Planungsportal M-V unter www.bauportal-mv.de nach § 3
t:.:..:....:J Abs. 2 BauGB veröffentlicht. Zusätzlich wurden die Planunterlagen durch eine öffentliche Auslegung 

während der Dienststunden im Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung des Amtes Crivitz zur Verfügung Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
gestellt. Die Veröffentlichungsfrist ist mit dem Hinweis, welche Umweltinformationen verfügbar sind, dass 

Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Natur u. Landschaft Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgege­
(§ 5 Abs . 2 Nr. 10 BauGB) 

CJ 

bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge­

meinde Raben Steinfeld unberücksichtigt bleiben können und dass eine Vereinigung im Sinne des§ 4 Abs . 3 


Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach§ 7 Abs_ 2 des Um­

welt~Rechtsbehelfsgesetzes gemäß§ 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen­
Naturschutzrechts 
dungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeiög geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können, am 31.01.2025 durch Veröffentlichung im nCrivitzer Amts­C0 Landschaftsschutzgebiet boten« und auf der Internetseite des Amtes Crivitz unter www.amt-crivitz.de sowie über das Bau- und Pla­
nungsportal M-V unterwww.bauportal-mv.de. ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Behörden und sons­

@ Biotop 	 tigen Träger öffentlicher Belange sowie dt~-;:~ag;~tlar: emeinden, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind auf elek\ronisChem w/ rJ..c;i: 27.01 _2025 über die Veröffentlichung im Internet 
benachrichtigt und gemäß§ 4 Abs/ 2 B~uGB~zarn.. -~-g:i8b einer Stellungnahme aufgefordert wor en.Regelungen für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4 BauGB) 

Naturdenkmal i·Z . . . ·'.
\ 1 _.~ , .. 

1 I D r ürgermeister 

e 	 Raben Steinfeld , den Zl-" .<i , (sie~e,i. r~} . ,J 
Sonstige Planzeichen 

(7) Die Gemeindevertretung hat die~~~~"a- 1i~ _.ungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellung ­. c h~~~
nahmen der berührten Behörde uncJ:sonstige!Ti'ljfäger öffentlicher Belange am 15.12.2025 geprüft. Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd liche Umwelteinwirkungen 
Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 1. „ ··\.. ,..~, ~ 1 • \ im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Lärmschutzeinrichtung 

RabenSteinfeld, den 2:?-0-r1:?.0 ,• , .·· ~'/j #.
Änderungsbereiche mit lfd. Nummerierung \ ,._ \ (Siegel) .:·· ' ­

der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ~ _:~::. _.'"~ .. ·• .: D germeister 
.. -<·,:\l~

(8) 	 Die 1. Anderu~g des F!ächennutzungSplane:s -de'F' ~.eQleinde Raben Steinf~I~, wurde am 15.12.2025 
Höhenlinien von der Gemeindevertretung besch1ossen";"d1e-s~egrund ng dazu wurde gebilligt. 

Waldabstandslinie - 50 m Darstellung im Ursprungsplan 	 Raben Steinfeld , den z7 .0~~ • ..r; ! \ . 6 l • & 
1 (Siegel)} <.. 

, \ · ~. er rgermeister
Waldabstandslinie - 30 m Darstellung in der 1. Änderung 

(9) Die Genehmigung der 1. Änderung ·~ii. Ftä~hen · ·;z rigsplanes der Gemeinde Raben Steinfeld, wurde 

Unverbindliche Darstellungen außerhalb der Änderungsbereiche 
Bauflächen und Baugebiete(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

Raben Steinfeld , den zs. 02 . 2C, /, '··?J:Gemischte Bauflächen (§ 1Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 	 • Siegel) . " · 
·. .fc J 2i. J De Bür ermeister 

~ I' • 

Bisherige Flächennutzungsplanung: 

Änderungsbereich 1: Sondergebiete, die der Erholung dienen - Camping(§ 10 BauNVO) 
(10) Die Nebenbestimmungen wurden mit Be.s~~ Ger:9eindevertretung vom -·~---. erfüllt. Die Wohnbaufläche(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m . § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 

Hinweise wurden beachtet. Dies 7w rd '~it j Scb ~etQ h des Landkreises Ludw1gslust-Parch1m vomFläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) Sonstige Sondergebiete . Schullandheim (§ 11 BauNVO) 
-.. -. - . Az... .. . bestat1gt l/"'::_--'r'~G 	 ~ 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes - Landschaftsschutzgebiet und Biotop (§ 5 Abs. 4 BauGB) '. -.__..,., "('. 

Schutzgebiet für Grundwassergewinnung TWZ 21 TWZ 3a (§ 5 Abs. 4 BauGB) Flächen für den Gemeinbedart (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) Raben Steinfeld , den 2"-_oz„zc. . ., ~') ' 

Naturdenkmal (§ 5 Abs. 4 BauGB) / /S iegel) · ; / 

Waldabstand (§ 5 Abs. 4 BauGB) U \· 1 1 ' ! .„ '/ Der ü erme1ster
•Feuerwehr 

\" /„
(11) 	 Die am 15.12.2025 beschlossene 1. . rid~ rup~:f· · s Flächennutzungsplanes der Gemeinde Raben Änderungsbereich 2: 	 Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB} Steinfeld wird hiermit ausgefertigt. \ ·~<~

Grünfläche .Sportplatz" (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

{) Elektrizität Raben Steinfeld , den 21'>: 02 . 2t;;, 1 /'"' · 
/ (~ieg ~;) 

Hauptversorgungsleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) ·. '/ • I 
(12) Die Erteilung der Genehmigung der 1. ÄnderunQ des Piächennutzungsplanes der meinde Raben 

Versorgungsleitung, oberirdisch Steinfeld, sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jeder Person 

eingesehen werden kann und Ober den l"nhalt Auskunft zu erhalten ist , am ll .t?.~-. ?4. durch Veröffent­


Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge lichung im nCrivitzer Amtsboten" und auf der Internetseite des Amtes Crivitz unter www.amt-crivitz.de 

sowie über das Bau- und Planungsportal M-V unter www.bauportal-mv.de. bekannt gemacht worden.
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif­
ten und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB, § 5 Abs. 5 der 

Autobahn und autobahnähnliche Straßen Kommunalverfassung M-V) hingewiesen worden . Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge­
meinde Raben Steinfeld ist mit der Bekanl)!Jnqc-Aung__ wirksam geworden Der Plan wurde erganzend 

sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 1m Internet uber das Bau- und Planungspo[lal M~'J' '. u'o~,,.~w bauportal-mv de sowie auf der Internet­
seite des Amtes Cnv1tz unter www am 1cnvi~ de..z:Ugang~c gemacht. 

Flächen für Versorgungsanlagen(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
7/1 zc ,I , jj· „Raben Steinfeld . den '-""· O.:l' . • 

(Siegel)„ ' 
Flächen für Versorgungsanlagen - Pumpstation { ./ ,1 1 

, . -'-· „ -() I 
Grünflächen(§ 5 Abs 2 Nr. 5 BauGB) '' ·/.... ' 

Grünfläche 

Parkanlage 

Dauerkleingärten 

Freizeit- und Sportplatz 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Natur u. Landschaft 
(§ 5 Abs_ 2 Nr 10 BauGB) 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechts...... . . . . 

.. . . . . ..... Naturschutzgebiet 

1 . ..·Gi] ·'"•.... . . . . .. . Europäisches Schutzgebiet . . . . . . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . - . 
Geotop

'~ Regelungen für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4 BauGB) 

· ~ 
Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz untertiegen 1 

l 
Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen 

Bodendenkmal 

Sonstige Planzeichen 

Grenze der Ursprungsplanung des Flächennutzungsplanes 

Höhenfestpunkt mit lfd _Nr. des geodätischen Messpunktenetzes M-V ~ 
2335G<l250 

& Lagefestpunkt mit lfd. Nr. des geodätischen Messpunktenetzes M-V 
96111900 

Plangrundlagen: 
Digitale topographische Karte im Maßstab 1:10000, Landesamt für innere Verwaltung M-V, 2023; wirksamer 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Raben Steinfeld; eigene Erhebungen 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes: 

Änderungsbereich 1: 

Fläche für den Gemeinbedarf(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB i. V . m. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Verkehrsfläche - öffentlicher Parkplatz (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

Grünfläche „Naturnahe Erholungsfläche" (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes, Lärmschutzeinrichtung(§ 5 Abs. 2 Nr. 6 

BauGB) 
 Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2023 
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes - Landschaftsschutzgebiet und Biotop (§ 5 Abs. 4 BauGB) 
Schutzgebiet für Grundwassergewinnung, TWSZ III(§ 5 Abs. 4 BauGB) 
Naturdenkmal(§ 5 Abs. 4 BauGB) 
Waldabstand (§ 5 Abs. 4 BauGB) 	 GEMEINDE RABEN STEINFELD 
Änderungsbereich 2: 

Grünfläche , Freizeir (§ 5 Abs . 2 Nr. 5 BauGB) 
 PLANUNGSBÜRO
Fläche für Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB) 1. Änderung des Flächennutzungsplanes HUFMANN 

STADTPLANUNG FÜR DEN NORDEN 

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Dipl. Ing. Martin Hufmann 

Alter Holzhafen 8 • 23966 Wismar 
Tel. 03841 470640~0 • info@pbh-wisrnar.de 15.12.2025 
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